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Der Hauptakzent bei den Abwehr-
massnahmen liegt auf der defensiven
psychologischen Kriegführung. Ein
Beispiel ist die deutsche Abwehr gegen
die alliierte psychologische Kriegführung

(Bild 6). Die deutschen Truppen
kämpften weiter, obwohl sie eigentlich
nicht mehr kämpfen sollten. Der
Erfolg der deutschen Abwehr ist aber
nicht nur ihrer Propagandamaschinerie

zuzuschreiben, die unaufhörlich die
Truppen informierte (zwar hoffnungslos

verdrehte Informationen, aber
dennoch Informationen). Der Grund war
auch «... die gute Versorgung der
deutschen Truppen hinsichtlich der
Verpflegung, des Nachschubs, der Verbindung

und der Waffen» (Dr. P.M.A.
Linebarger). Die Truppe war im Glauben,

es ginge ihr besser, als es in
Wirklichkeit war.

Leider gelingt die totale Abschirmung

der feindlichen Propaganda
nicht. So hatten die Deutschen während

des Krieges versucht, den Sender
BBC zu stören. Der Erfolg war nur
dürftig. Wie das untenstehende Schema

zeigt, gibt es bei massiver
Feindpropaganda nur zwei Möglichkeiten:

1. In der Umgebung der Truppen
jede Disharmonie vermeiden, was in
Anbetracht eines Krieges vermutlich
unmöglich ist. Dennoch gibt es hier
einige Faktoren, die man beachten sollte:

- Gruppenbindungen immunisieren
gegen Argumente, die den Gruppenwerten

entgegengesetzt sind.
- Aktive Teilnahme von Personen, die
überzeugt werden sollen, ist wirksamer,

als wenn sie nur ein passives
Auditorium bilden.
- Wenn Personen genötigt werden,
gegen ihre Überzeugung zu argumentieren,

übernehmen sie unbewusst etwas
von dieser Argumentation.

2. Die eigene Propagandatätigkeit
erhöhen, wobei die Wirksamkeit nicht
von der Anzahl der Aktionen, sondern
von der Glaubwürdigkeit abhängig ist.
Um die Glaubwürdigkeit zu steigern,
müssen die Beeinflussungsversuche
möglichst getarnt werden, da die blosse

Etikettierung einer Aussage als
Propaganda bereits deren Wirkung
vermindert.
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feindliche
Propaganda

Moral der Truppe

I
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Psychologische Kriegführung
in der Zukunft

Was für eine Rolle die psychologische

Kriegführung in der Zukunft spielen

wird, lässt sich heute nur mutmas-
sen. Sicher ist, dass die Wissenschaft
heute in Sachen Kommunikations- und
Wirkungsforschung um ein Weites
voraus ist. Aber ein Raster wurde bis
heute nicht gefunden, mit dem sich
praktisch jede Meinungsbildung
herauslesen liesse. Dazwischen ist eben ein
Mensch, der sich nicht wie eine
Maschine behandeln lässt, der man auf
einer Seite etwas eingibt und die auf der
anderen Seite die gewünschte Reaktion
zeigt. Dennoch wäre es fahrlässig, diese

Art von Krieg irgendwie verdrängen
zu wollen. Die psychologische
Kriegführung vermag viel, wenn sie richtig
eingesetzt wird. Peter Watson: «How-
ever, psychological warfare is proba-
bly more effective than many of the
Vietnam Commanders gave it credit
for.»

Ein zukünftiger Krieg wird eine neue
Angstquelle mit sich bringen: die
atomare Bedrohung. Der russische Oberst
Seleznev erkannte schon vor rund
zwanzig Jahren die Wichtigkeit dieses

Kriegsmittels: «Die Verwendung von
Massenvernichtungsmitteln wird ohne
Zweifel auch die psychische Belastung
der Menschen verschärfen, die diesen
Kampfmitteln ausgesetzt werden. Die
kämpfenden Parteien werden versuchen,

durch entsprechende Mittel und
Methoden die psychologische Einwirkung

auf den Moralzustand zu verstärken

...» Oder: «Zur Vervollkommnung

unserer ideologischen Waffe wären

noch Untersuchungen durchzuführen
über die konkreten Fragen der

Propagandatätigkeit und der Methodik
zur Beurteilung der
moralischpsychologischen Einwirkung der
modernen Kriegsmittel auf Bewusstsein,
Gedanken und Gefühle der Soldaten
und der Zivilbevölkerung...».

Was sich aus dem Gesagten ableiten
lässt, sagt P.M.A. Linebarger: «Je
mehr die Menschen über die Propaganda

Bescheid wissen, um so besser
können sie ihr widerstehen.»
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Bücher und Autoren:

Pflicht zur INichtbefolgung von
Kriegsbefehlen

Von Dietrich Daubitz. Selbstverlag,
Luzern 1979.

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gali
in allen Armeen der Grundsatz, dass
militärischen Befehlen, sei es im Frieden odei
Krieg, vorbehaltloser Gehorsam geschulde
werde. Erst vor etwa hundert Jahren fanc
der Gedanke Eingang in die Militärstrafgesetze,

dass militärische Befehle mit
verbrecherischem Inhalt nicht nur nicht
befolgt werden müssen, sondern auch nich
ausgeführt werden dürfen. Dieses Prinzir.
ist heute allgemein anerkannt; es war
insbesondere wegleitend für die Rechtsprechung

im grossen Nürnberger Kriegsver-
brecherprozess. Im schweizerischen
Militärstrafrecht findet die - auf Dienstsache
beschränkte - Gehorsamspflicht (MStG
Art. 61) darin eine Einschränkung, das:
sich der Untergebene strafbar macht, wem
er sich bei der Ausübung des Befehls
bewusst war, an einem Verbrechen oder
Vergehen mitgewirkt zu haben (MStG Art. 1

Abs. 2).
Die lesenswerte Zürcher Dissertation

von Dietrich Daubitz setzt sich mit der in
der jüngeren Strafrechtsliteratur
vielbeachteten Frage nach dem Recht bzw. der
Pflicht zur Nichtbefolgung militärischer
Befehle auseinander. Daubitz schildert die
Entwicklung und heutige Ausgestaltung
dieses modernen Prinzips und weist vor
allem die nicht geringen Schwierigkeiten
nach, die sich seiner praktischen Verwirkli
chung in den Weg stellen. Diese liegen
einerseits in der bedrängenden Zwangslage,
in der sich jeder Befehlsempfänger im
Krieg befindet, sowie in der strafrechtlich
ungenügenden Erfassung von Widerhandlungen

auf der nationalen Ebene. Die grösste

Schwierigkeit erwächst der praktischen
Anwendung daraus, dass es in den meisten
Fällen für die Betroffenen sehr schwierig,
wenn nicht sogar unmöglich ist, die verbotene

Kriegshandlung als solche richtig zu
erkennen. Um die meist in Reglementen
und Merkblättern umschriebenen, im
Strafrecht aber nur mit Generalklauseln
umrissenen verbrecherischen Kriegshandlungen

konkreter zu erfassen, macht der
Verfasser den Vorschlag, die wesentlichsten

Verbrechenstatbestände, die sich aus
den Schutzvorschriften für die Menschenrechte

ergeben, einzeln in das materielle
Militärstrafrecht einzubauen. Auf diese
Weise könnten diese Tatbestände schon im
Frieden allen im Krieg handelnden Personen

deutlich gemacht werden. Kurz
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